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PROTOKOLL DER 

SEKUNDARSCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG RÜMLANG-OBERGLATT 

  

Datum Montag, 12. Dezember 2022 

Vorsitz Sekundarschulpräsident Ulrich Haab 

Protokoll Gemeindeschreiber Giorgio Ciroli 

Stimmenzähler Tanja Bütler, Zilstrasse 12, 8153 Rümlang 

Benjamin Schlegel, Ifangstrasse 76, 8153 Rümlang 

Anzahl Stimm-

berechtigte 

132 

  

  

Ort Gemeindesaal Rümlang 

Katzenrütistrasse 44, 8153 Rümlang 

Zeit 20.00 Uhr – 20.15 Uhr 

  

 

Sekundarschulpräsident Ulrich Haab heisst alle Versammlungsteilnehmerinnen und –teilneh-

mer herzlich willkommen. Er verweist auf nachstehende rechtliche Rahmenbedingungen hin: 

 

Einladung Durch Publikation im Rümlanger vom 11. November 2022 

Publikation Durch Publikation im Rümlanger vom 11. November 2022 

Aktenauflage Ab 11. November 2022 im Gemeindehaus Rümlang, Gemeindekanzlei 

 

Anfragen nach 

§17 GG 

Es sind keine Anfragen im Sinne von Art. 17 des Gemeindegesetzes des 

Kantons Zürich eingegangen. 
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Rechtsmittel Stimmrechtsrekurs: 

Innert 5 Tagen ab Publikation an Bezirksrat Dielsdorf (Verletzung von Vor-

schriften über die politischen Rechte, insbesondere Verfahrensvorschrif-

ten). Voraussetzung: Sofortige Rüge an heutiger Versammlung. 

 

Beschwerde gegen die gefassten Beschlüsse: 

Innert 30 Tagen ab Publikation beim Bezirksrat Dielsdorf 

 

Protokollberichtigungsrekurs: 

Protokollauflage im Gemeindehaus ab dem 16. Dezember 2022. Rekurs 

dagegen innert 30 Tagen an Bezirksrat Dielsdorf 

  

Abstimmungs-

ordnung 

§23 des Gemeindegesetzes (AS 131.1) 

 1Rückweisungsanträge werden vor Anträgen zur Sache behandelt. 

 2Liegen Änderungsanträge vor, werden sie zuerst durch Abstimmun-

gen bereinigt. Hierauf erfolgt die Abstimmung über die Hauptanträge. 

 3Gleichgeordnete Änderungs- und Hauptanträge werden nebeneinan-

der zur Abstimmung gebracht. Der Antrag mit den wenigsten Stimmen 

scheidet aus. Das Verfahren wird wiederholt, bis nur noch ein Antrag ver-

bleibt. Über diesen wird gemäss Absatz 3 abgestimmt. 

 4Ein Antrag gilt als angenommen, wenn er mehr zustimmende als ab-

lehnende Stimmen auf sich vereinigt. 
1Verfahrensanträge werden vor Anträgen zum Inhalt der Vorlage be-

handelt. 
2Anträge, die sich gegenseitig ausschliessen, werden gegeneinander 

zur Abstimmung gebracht. Der Antrag mit den wenigsten Stimmen schei-

det aus. Das Verfahren wird wiederholt, bis nur noch ein Antrag verbleibt. 

Über diesen wird in der Schlussabstimmung abgestimmt. 
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G-Nr. Titel 

26 Genehmigung des Budgets 2023 sowie Festsetzung des Steuerfusses 

 

I. Antrag 

1. Es sei das Budget für das Jahr 2023 mit nachstehenden Eckdaten zu genehmigen: 

  

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 11‘707‘500 

 Gesamtertrag CHF 12‘407‘400 

 Ertragsüberschuss CHF 699‘900 

    

IR Verwaltungsvermögen Ausgaben VV CHF 0 

 Einnahmen VV CHF 0 

 Nettoinvestitionen VV CHF 0 

    

IR Finanzvermögen Ausgaben FV CHF 0 

 Einnahmen FV CHF 0 

 Nettoinvestitionen CHF 0 

 

2. Es sei der Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 20% des einfachen Gemeindesteuerertrages 

festzusetzen (Vorjahr: 20%) 

  

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) CHF 29‘540‘000 

Steuerfuss   20% 

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss CHF 5‘208‘100 

 Steuerertrag bei 20% CHF 5‘908‘000 

 Ertragsüberschuss CHF 699‘900 

  

 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. 

II. Weisung 

 

 Das Budget der Sekundarschulgemeinde Rümlang-Oberglatt für das Jahr 2023 weist zu-

sammenfassend folgende Zahlen aus (in CHF): 

 

Funktionale Gliederung Budget 2023 Budget 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

Allgemeine Verwaltung 36‘000 0 40‘000 0 

Öffentliche Ordnung und 

Sicherheit 0 0 0 0 

Bildung 11‘433‘600 189‘200 11‘175‘700 338‘900 
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Kultur, Sport und Freizeit 2‘500 0 2‘000 0 

Gesundheit 29‘800 0 33‘300 0 

Soziale Sicherheit 0 0 0 0 

Verkehr und 

Nachrichtenübermittlung 0 0 0 0 

Umweltschutz und 

Raumordnung 0 0 0 0 

Volkswirtschaft 0 0 0 0 

Finanzen und Steuern 205‘600 12‘218‘200 4‘744‘700 15‘665‘600 

Total 11‘707‘500 12‘407‘400 15‘995‘700 16‘004‘500 

Gesamtergebnis 699‘900  8‘800  

Total 12‘407‘400 12‘407‘400 16‘004‘500 16‘004‘500 

 

 Gemäss Budget schliesst die Erfolgsrechnung 2023 bei einem Aufwand von 

CHF 11‘707‘500 und einem Ertrag von CHF 12‘407‘400 voraussichtlich mit einem Ertrags-

überschuss von CHF 699‘900 ab. Der verbleibende Ertragsüberschuss wird dem Bilanz-

überschuss zugewiesen. Im Aufwand der Erfolgsrechnung sind total CHF 711‘500 Ab-

schreibungen enthalten. 

 

 Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt folgendes Bild (in CHF): 

 

 Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 

Ausgaben 0 7‘250‘000 8‘470‘201.15 

Einnahmen 0 2‘400‘000 0.00 

Nettoinvestitionen 0 4‘850‘000 8‘470‘201.15 

 

 Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen zeigt folgendes Bild (in CHF): 

 

 Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 

Ausgaben 0 0 0 

Einnahmen 0 0 0 

Nettoinvestitionen 0 0 0 

 

 Bezüglich des Finanzvermögens werden somit weder Ausgaben getätigt, noch Einnahmen 

eingenommen. 
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III. Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

 

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Sekundarschulgemeinde 

Rümlang-Oberglatt in der von der Sekundarschulpflege beschlossenen Fassung vom 6. 

September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus: 

  

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 11‘707‘500 

 Gesamtertrag CHF 12‘407‘400 

 Ertragsüberschuss CHF 699‘900 

    

IR Verwaltungsvermögen Ausgaben VV CHF 0 

 Einnahmen VV CHF 0 

 Nettoinvestitionen VV CHF 0 

    

IR Finanzvermögen Ausgaben FV CHF 0 

 Einnahmen FV CHF 0 

 Nettoinvestitionen CHF 0 

 

 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Sekundarschulge-

meinde Rümlang-Oberglatt finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell ange-

messen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. 

Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. 

 

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 

2023 der Sekundarschulgemeinde Rümlang-Oberglatt entsprechend dem Antrag der Se-

kundarschulpflege zu genehmigen. 

 

2. Antrag zum Steuerfuss  

 

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) CHF 29‘540‘000 

Steuerfuss   20% 

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss CHF 5‘208‘100 

 Steuerertrag bei 20% CHF 5‘908‘000 

 Ertragsüberschuss CHF 699‘900 

 

 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung in der Höhe von CHF 699‘900 wird dem Bilan-

züberschuss zugewiesen. 

 

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuer-

fuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag der Sekundarschulpflege auf 20% (Vorjahr 20%) des 

einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. 
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IV Diskussion 

 

 Es wird keine Diskussion gewünscht. 

 

 

V Schlussabstimmung 

 

 1. Das Budget 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 699‘900 Franken und keinen Netto-

investitionen ins Verwaltungsvermögen keinen Investitionen im Finanzvermögen wird 

mit offenbarer Mehrheit genehmigt. 

 

 2. Der Steuerfuss wird bei einem einfachen Gemeindesteuerertrage (100%) von 

29‘540‘000 Franken mit offenbarer Mehrheit bei 20% festgesetzt. 

 

 

Rümlang, 12. Dezember 2022 

 

 


